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Erreichbarkeit 
Telefon 09407/309-0

Telefax 09407/309-160

E-Mail Gemeinde.Wenzenbach@wenzenbach.de

Internet: www.wenzenbach.de

Öffnungszeiten
Montag 08.00 bis 12.00 Uhr

Dienstag  08.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr

Mittwoch ganztägig geschlossen

Donnerstag  08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr

Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr

Postadresse
Hauptstraße 40, 93173 Wenzenbach

Öffnungszeiten der Bücherei
Montag 09.00 bis 12.00 Uhr

Dienstag 14.00 bis 18.00 Uhr

Donnerstag 09.00 bis 12.00 Uhr 
und  14.00 bis 18.00 Uhr

Freitag 14.00 bis 18.00 Uhr

Redaktionsschluss
für die Mai-Ausgabe ist
Dienstag, 17. Mai 2016, 09.00 Uhr

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
(Wochenende/Feiertag)
Telefon: 116 117
Rettungsdienst Telefon: 112

Amtliche Bekanntmachungen

Informationen der Gemeindeverwaltung

Nachrichten anderer Stellen und Behörden

Kirchliche Nachrichten

Vereine und Verbände

Inhalt
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„Frühjahrsimpressionen“

Foto: Barbara Greiner

Foto: Sabine Spangler

Foto: Sandra Billert

Foto: Sebastian Koch Foto: Hans Graml
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Amtliche Bekanntmachungen

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)

hier: Frühzeitige Unterrichtung der 
1. Änderung des Bebauungsplanes „Roither Berg“
Der Gemeinderat der Gemeinde Wenzenbach hat in seiner 
Sitzung am 19.04.2016 beschlossen, den Bebauungsplan mit 
Grünordnung „Roither Berg“ in der Fassung vom 20.01.2015 zu 
ändern.

Der Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB 
öffentlich bekannt gemacht.
Entsprechend des Beschlusses wird die Entwurfsplanung, 
die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen sowie die 
Begründung nach § 3 Abs. 1 BauGB auf die Dauer eines 
Monats öffentlich ausgelegt. Die Behörden, Nachbargemein-
den sowie sonstigen Träger öffentlicher Belange werden 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und § 4a Abs. 2 BauGB gleichzeitig 
mit der vorgenannten öffentlichen Auslegungsfrist beteiligt.
Ziel und Zweck der Planung ist die Verbesserung der Wohnkul-
tur im Änderungsbereich 1 durch das von der Innovationsfabrik 
AG vorgelegte Konzept zur Bebaubarkeit der unteren, direkt 
am Roither Weg liegenden Reihenhäuserzeile sowie die Ver-
einfachung der Dacheindeckung für den ganzen Bereich des 
Bebauungsplanes. Der räumliche Geltungsbereich betrifft den 
gesamten Bereich des Bebauungsplanes „Roither Berg“ für die 
gestalterische Änderung der Dacheindeckung sowie im Spezi-
ellen den Bereich der Reihenhäuser (im beigefügtem Lageplan 
als Änderungsbereich 1 genannt).

Der Umgriff der Änderung des Bebauungsplanes ergibt sich 
auch aus dem beiliegenden Lageplan, der Bestandteil der 
Bekanntmachung ist. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffent-
lichkeit wird somit in der Zeit vom
 11.05.2016
bis einschließlich  13.06.2016

zur allgemeinen Einsichtnahme während der Öffnungszeiten 
in der Gemeindeverwaltung Wenzenbach, Hauptstraße 40, I. 
Stock, Zimmer 1.05, 93173 Wenzenbach, durchgeführt.
Die Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung sind:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag:  8.00  Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag zusätzlich: ............................. 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag zusätzlich: ......................... 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen schrift-
lich oder zur Niederschrift bei der Gemeindeverwaltung 
Wenzenbach vorgebracht werden; nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
die Einbeziehungssatzung unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag 
nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ist unzu-
lässig, soweit mit ihm Einwendungen gemacht werden, die vom 
Antragsteller im Rahmen dieser Auslegung nicht oder verspätet 
geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können.

Wenzenbach, den 20.04.2016
Gemeinde Wenzenbach
Sebastian Koch, Erster Bürgermeister

PLANLICHE HINWEISE

3.0 Nutzungsschablone

1.0 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)

4.1 Baugrenze für Hauptgebäude

4.0 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 23 Abs. 3 BauNVO, § 9 Abs.
1 Nr. 2 BauGB)

FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

5.3 öffentl. Gehweg

6.0 öffentliche Grünfläche

7.0 Bäume und Sträucher auf öffentlicher Grünfläche

5.0 Verkehrsflächen

5.1 Straßenbegrenzungslinie

5.2 Straßenverkehrsfläche (öffentlich)

10.0 best. Waldfläche

9.0 Abfanggraben / Ableitungsgraben

8.0 Baumfallgrenze, Abstand mind. 25,0 m vom Waldgrenze

1.0 Teilung der Grundstücke im
Rahmen einer geordneten
baulichen Entwicklung

2.0 Parzellennummer9 450 m²

3.0 Bebauungsvorschlag

7

5.0 Grundstücksgrenze mit
Flurnummern

4.0 Bebauung, Bestehende
Gebäude mit Hausnummern

1101

6.0 best.  Baumpflanzung

7.0 Höhenschichtlinien in m ü. NN

8.0 Zufahrt (vorgeschlagen)

9.0 best. Böschung

5.4 Zufahrt (festgesetzt)

2.0 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung (§ 1 Abs. 4, § 16 Bau NVO)

11.0 best. 20 kV-Stromleitung
unterirdisch

10.0 Regenrückhaltung Baugebiet

11.0 neues Feuchtgebiet

12.0 Lärmschutz

12.1 Lärmschutzwall (Höhe 1-2 m) über Gelände

12.2 Lärmschutzwand (Höhe 2 m) über Gelände

4.2 Baugrenze für Garagen

max. zulässige Grundflächenzahl 

Art der baulichen Nutzung max. Zahl der Vollgeschosse / Bautypen

max. zulässige Geschossflächenzahl

zugelassene Dacharten Bauweise

Art der baulichen Nutzung: WA:    allgemeines Wohgebiet
SO:    Sondergebiet (energetische Nutzung)

Zahl der Vollgeschosse: II:    max. 2 Vollgeschosse (WA und SO)
(§§ 16, 20 BauNVO) III:    max. 3 Vollgeschosse (nur Bereich Reihenhäuser WA)
zugelassene Bautypen: E+D    Erdgeschoss und Dachgeschoss als Vollgeschoss

E+I    Erdgeschoss und Obergeschoss als Vollgeschoss
E+U    Erdgeschoss und Untergeschoss als Vollgeschoss
U+E+I    Untergeschoss, Erdgeschoss und Obergeschoss als Vollgeschoss

   (nur für Reihenhäuser)
max Grundflächenzahl: GRZ:    0,4 für WA
(§ 19 BauNVO) GRZ:     0,8 für SO
max Geschossflächenzahl: GFZ:    0,6 für WA
(§ 19 BauNVO) GFZ:     0,8 für SO

Dacharten mit Mindest- und Maximaldachneigung (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
SD Satteldach

E+D 25-42°
E+I 15-30°
E+U 15-30°

ZD Zeltdach
10-20°

gPD gegengeneigtes Pultdach
10-17°

PD Pultdach (nur SO)
WD Walmdach

15-30°
FD Flachdach, auch begrünt

im WA nur Garagen
im SO Hauptgebäude, Garagen

zugelasssene Bauweise: o    offene Bauweise

   nur Einzelhaus zulässig nur Mehrfamilienhaus zulässig

   nur Doppelhaus zulässig

Reihenhaus:    nur Reihenhaus zulässig

MFH

Regensburg,Name:

gezeichnet:

geprüft:

bearbeitet:

Datum: Plan Nr.:

Plangröße:

Anlage Nr.:

Bauherr:

© Dieses Dokument ist für  BBI BAUER BERATENDE INGENIEURE GMBH urheberrechtlich geschützt

Datum: bearbeitet: gezeichnet: geprüft: Revisionsmitteilung:

oj

oj

BP1.01Apr 16

Plan / Bauteil:

Bauvorhaben:

Rev.-Nr.:

Projekt Nr.: Maßstab:

-

4.13004 BP.0

-
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Konzept

Bebauungsplan

Gemeinde
Wenzenbach

Grünordungsplan "Roither Berg"

0,46 m²

19.04.2016

Apr 16

Apr 16

1. Änderung des Bebauungs- und 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung

der Gemeinde Wenzenbach (Landkreis: Regensburg)
für das Haushaltsjahr 2016
I.
Auf Grund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Bayern (GO) i. d. F. d. Bek. vom
22. August 1998 (GVBl S. 796), zuletzt geändert durch Art. 9a 
Abs. 2 Bayerisches E-Government-Gesetz vom 22. Dezember 
2015 (GVBl S. 458), hat der Gemeinderat am 23. Februar 2016 
die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlos-
sen, die hiermit gemäß Art. 65 Abs. 3 der Gemeindeordnung 
bekannt gemacht wird:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 12.237.502 EUR
und
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit   7.177.500 EUR
festgesetzt.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sowie genehmigungspflichtige kreditähnliche 
Rechtsgeschäfte werden nicht festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im 
Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2016 auf 
11.105.000 EUR festgesetzt.

§ 4
—-

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 2.000.000 
EUR festgesetzt.

§ 6
—-

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2016 in Kraft.

II.
Das Landratsamt Regensburg hat die Haushaltssatzung mit 
Haushaltsplan der Gemeinde Wenzenbach für das Haushalts-
jahr 2016 mit Schreiben vom 15. April 2016 rechtsaufsichtlich 
gewürdigt.

III.
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß Art. 
65 Abs. 3 der Gemeindeordnung i.V.m. §§ 1 ff. der Bekannt-
machungsverordnung -BekV- während des ganzen Jahres im 
Rathaus Wenzenbach, Hauptstraße 40, 93173 Wenzenbach zur 
allgemeinen Einsichtnahme bereit.
Wenzenbach, den 20. April 2016
Gemeinde Wenzenbach
gez.
K o c h, Erster Bürgermeister

Bekanntmachung

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
hier: 8. Änderung des Flächennutzungs- und Landschafts-

planes der Gemeinde Wenzenbach, Landkreis 
Regensburg im Bereich „Egerstraße“

Der Gemeinderat der Gemeinde Wenzenbach hat am 
27.03.2013 sowie am 29.07.2014 beschlossen die 8. Änderung 
des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes der Gemeinde 
Wenzenbach im Bereich „Egerstraße“ durchzuführen.
In der Sitzung am 25.11.2014 wurde vom Gemeinderat der 
Feststellungsbeschluss zur 8. Änderung des Flächennut-
zungs- und Landschaftsplanes der Gemeinde Wenzenbach 
gefasst und vom Landratsamt Regensburg mit Bescheid vom 
21.05.2015 genehmigt:

Nach § 6 Abs. 5 Satz 1 BauGB ist die Erteilung der Genehmi-
gung ortsüblich bekannt zu machen.
Die 8. Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes 
liegt daher samt Erläuterungsbericht ab Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung im Rathaus in Wenzenbach, Hauptstraße 40, 
Zimmer I.05 während der allgemeinen Öffnungszeiten öffent-
lich aus. Der Flächennutzungsplan, die Begründung sowie die 
zusammenfassende Erklärung können deshalb eingesehen 
und über deren Inhalt Auskunft verlangt werden (§ 6 Abs.5 Satz 
4 BauGB). Die Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung sind:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag:  .....  8.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag:  ...................................................  15.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag:  ...............................................  14.00 bis 16.00 Uhr
Gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wird der genehmigte Flächennut-
zungsplan mit dem Tage der Bekanntmachung rechtsverbind-
lich. Gleichzeitig wird der bisher gültige Flächennutzungsplan 
insoweit unwirksam. Gemäß § 6 Abs. 5 Satz 3 BauGB ist der 
Bekanntmachung eine zusammenfassende Erklärung beige-
fügt. Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Män-
geln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 
BauGB wird hingewiesen:
„Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verlet-

zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs.3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntma-
chung des Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind.“
Wenzenbach, den 03.03.2016
Gemeinde Wenzenbach
Sebastian Koch, 1. Bürgermeister

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
hier: Amtliche Bekanntmachung der Änderung des 
„Bebauungsplanes Am Schönberg durch das 
Deckblatt Nr. 4“
Der Gemeinderat der Gemeinde Wenzenbach hat in der Sitzung 
am 19.04.2016 für das Gebiet „Am Schönberg“ Deckblatt Nr. 
4 den Bebauungsplan im vereinfachten Verfahren geändert. Der 
Bebauungsplan wurde in der Fassung vom 25.11.2015 aufgrund 
des Beschlusses vom 19.04.2016 als Satzung beschlossen. 
Daher kann der abgeänderte Bebauungsplan „Am Schönberg“ 
mit der Bekanntmachung in Kraft treten. Der von der Planungs-
gruppe Weininger & Hofmann überarbeitete Bebauungs-
plan liegt samt Begründung daher ab Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung im Rathaus in Wenzenbach, Hauptstraße 40, 
Zimmer 1.05 während der allgemeinen Öffnungszeiten öffentlich 
aus. Der Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung sowie der 
Begründung kann dort eingesehen werden.
Die Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung sind:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: ....... 8.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag: ..................................................... 15.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag:  ................................................ 14.00 bis 16.00 Uhr
Gemäß § 10 Abs.3 Satz 4 des Baugesetzbuches wird der 
Bebauungsplan mit dem Tage der Bekanntmachung rechtsver-
bindlich.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2, sowie Abs. 
4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch diese Bebauungsplanaufstellung und über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
Die o. g. Vorschrift lautet wie folgt:
„§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB: „Der Entschä-
digungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die 
in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schrift-
lich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.
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Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die in Abs. 
3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“
Ebenso erfolgt hiermit ein Hinweis auf die Frist für die Geltend-
machung der Verletzung von Vorschriften gemäß § 215 Abs. 1 
BauGB:
„Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtlich Verlet-

zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs.2 beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebau-
ungsplans und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs.3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a 
beachtlich sind.“
Wenzenbach, den 20.04.2016
Gemeinde Wenzenbach
Sebastian Koch
Erster Bürgermeister

Informationen der Gemeindeverwaltung

Wohnungsbau in Irlbach
Vor einiger Zeit wurde die Neugestaltung des Irlbacher Dorf-
platzes abgeschlossen. Seither erstrahlt Irlbach in neuem 
Glanz? Ganz Irlbach? Nein, entlang der Kreisstraße R6 
erstreckt sich mit dem sogenannten „Riederer-Areal“ ein echter 
städtebaulicher Schandfleck.
Das ehemalige Gasthaus wird seit Jahren nicht mehr betrieben 
und verfällt zunehmend. Da sich bisher kein Privatinvestor für 
das Gelände final erwärmen konnte, wird nun die Gemeinde 
das Grundstück mit einer Fläche von 3.500 qm erwerben. Dies 
beschloss zumindest der Gemeinderat in seiner März-Sitzung. 
Mit dem Grundstückseigentümer wurde bereits gesprochen 
und ein Preis vereinbart. Ein entsprechender Notarvertrag 
dürfte zeitnah folgen.

In der Gemeinderatssitzung vom April haben die Gemeinderä-
tinnen und -räte nun auch ihren Gestaltungswunsch für das 
Areal geäußert. Einstimmig wurde beschlossen, dass auf dem 
Grundstück Wohnraum zu sozialverträglichen Konditionen 
geschaffen werden soll. Denkbar wären 20 bis 24 Wohnein-
heiten in vier oder gar fünf Mehrfamilienhäuser. Details hierzu 
sollen im Rahmen eines Planungs- und Ideenwettbewerbs 
geklärt werden.
Neben der generellen architektonischen Gestaltung der Flä-
che wird dann auch zu klären sein, ob das Gasthausgebäude 
saniert werden kann bzw. sollte.

Vorab wird nun jedoch die Regierung darüber befinden, ob die 
Gemeinde für das Bauvorhaben mit einer Förderung im Rah-
men des „Wohnungspakts Bayern“ rechnen darf. Die dazuge-
hörigen Richtlinien sehen für die Schaffung von sozialverträg-
lichen Mietswohnungen für Personengruppen, die sich am 
regulären Wohnungsmarkt schwer tun, jedenfalls großzügige 
Fördersätze vor. So werden die Grunderwerbs-, Planungs- und 
Baukosten mit bis zu 30 Prozent bezuschusst.
Die Gemeinde Wenzenbach rechnet derzeit mit Erwerbs- und 
Baukosten von insgesamt 3,7 Mio. EUR.  Gemäß einer Inve-
stitionsrechnung des gemeindlichen Finanzexperten Manuel 
Hofstetter werden sich diese hohen Aufwendungen binnen 38 
Jahren amortisiert haben.
Dieser Investitionsrechnung liegt eine Kaltmiete pro Quadrat-
meter von 5 bis 6 Euro zugrunde. Marktüblich sind im Gemein-
degebiet für Neubauten längst Mieten um die 8 Euro/qm.
Das bereits erwähnte Förderprogramm des Freistaats sieht 
vor, dass im Rahmen eines bezuschussten Wohnungsbaupro-
jekts auch anerkannte Flüchtlinge im angemessenen Umfang 
berücksichtigt werden. An der Stelle darf darauf verwiesen 
werden, dass derzeit im Landkreis etwa 300 anerkannte Flücht-
linge in Asylbewerberunterkünften leben und diese Zahl wohl 
in den kommenden Wochen und Monaten stark zunehmen 
wird.  Folglich werden künftig noch mehr Menschen am ohne-
hin angespannten Regensburger Immobilienmarkt auf der 
Suche nach bezahlbarem Wohnraum sein. Nun gibt es einige 
Menschen, die die Flüchtlinge für diese ungute Situation am 
Wohnungsmarkt verantwortlich machen. Nach Einschätzung 
von Bürgermeister Sebastian Koch ist dies jedoch viel zu kurz 
gegriffen. Er will ganz andere Ursachen für das Problem aus-
gemacht haben und erklärt hierzu:
„In den letzten Jahren haben wir landesweit den sozialen Woh-
nungsbau vernachlässigt. Gerade bei uns in der Gemeinde 
wurden in der Vergangenheit vor allem Einfamilien- und Dop-
pelhäuser errichtet und dabei Menschen mit geringer Rente 
oder kinderreiche Familien ohne die finanziellen Mittel zum 
Hauskauf aus dem Blickfeld gerückt. Das soll künftig anders 
werden. Wir haben die Zeichen der Zeit erkannt und werden 
als Gemeinde dieser sozialen Verantwortung mit dem anste-
henden Bauprojekt Rechnung tragen.“
Nun hoffe man, so der Bürgermeister, auf die positive Beurtei-
lung des Förderantrags durch die Regierung der Oberpfalz und 
auf den baldigen Abschluss eines Notarvertrages zum Kauf 
des Areals. Für all jene, die befürchten, dass die Gemeinde in 
Irlbach einen sozialen Brennpunkt schaffen könnte, verweist 
Koch auf die Worte des Bay. Innenministers Joachim Herr-
mann:
„Um einer Ghettobildung gerade in Ballungsräumen entgegen 
zu wirken, zielt das Förderprogramm nicht nur auf die Schaf-
fung von Wohnraum für anerkannte Flüchtlinge, sondern aus-
drücklich auf alle auf dem Wohnungsmarkt.“
Konkret bedeutet das, dass nicht nur für erwerbslose Deutsche 
und Flüchtlinge eine Wohnung vorgehalten wird, sondern auch 
für berufstätige Bürgerinnen und Bürger, die die Einkommens-
grenzen des Art. 11 Bay. Wohnraumfördergesetz (z. B. bis zu 
35.000 Euro p.a. bei einer dreiköpfigen Familie) nicht über-
schreiten.
„Gerade, weil die Gemeinde hier selbst Verantwortung als 
Bauherrin übernimmt, kann sichergestellt werden, dass in Irl-
bach ein vernünftiges Konzept realisiert wird“, da ist sich Koch 
sicher.

Schnelles Internet für Wenzenbach
Die Entscheidung der aktuellen Ausschreibung Breitbandaus-
schreibung der Gemeinde Wenzenbach ist gefallen: Die Tele-
kom hat den Zuschlag für den Ausbau des Internets in den 
Gemeindebereichen Probstberg, Hauzenstein und Grafenho-
fen erhalten. Rund 160 Haushalte bekommen ab Frühjahr 2017 
Breitband-Anschlüsse mit Geschwindigkeiten von bis zu 200 
MBit/s (Megabit pro Sekunde). Damit stehen den betroffenen 
Bürgerinnen und Bürger alle Möglichkeiten des Internets samt 
der Live-Übertragung von hochauflösenden Videos zur Verfü-
gung.
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Verbaute Glasfaserkabel im Querschnitt mit jeweils mehreren 
hundert Glasfaseradern

„Wir danken der Gemeinde Wenzenbach für das entgegen-
gebrachte Vertrauen und freuen uns darauf, das Projekt zügig 
anzugehen,“ sagt Harald Albert Regiomanager der Telekom 
Deutschland GmbH. „Wir wissen wie wichtig ein schneller Inter-
netanschluss ist. Deshalb wollen wir so vielen Menschen wie 
möglich einen solchen Anschluss zur Verfügung stellen. Wir 
versorgen die Gemeinde mit der neuesten Breitbandtechnolo-
gie und machen Wenzenbach damit zukunftssicher.“

So geht der Ausbau weiter
Die Telekom steigt nun in die Feinplanung für den Ausbau ein. 
Gleichzeitig wird eine Firma für die notwendigen Tiefbaumaß-
nahmen ausgesucht und das notwendige Material bestellt. 
„Sobald alle Kabel verlegt und die Glasfaserverteiler  aufge-
stellt sind, erfolgt der Anschluss ans Netz der Telekom. In der 
Regel vergehen zwischen dem Vertragsabschluss und der 
Buchbarkeit der Anschlüsse gerade einmal 12 Monate“, sagt  
Janis Wessely, Deutsche Telekom Technik GmbH. Insgesamt 
9.125 Meter an Glasfaserkabeln werden im Rahmen des Aus-
baus verbaut.

Das technische Ausbaukonzept
Um schnelle Anschlüsse für alle Haushalte im förderfähigen 
Erschließungsgebiet der Gemeinde in kurzer Zeit und in hoher 
Qualität anbieten zu können, verlegt die Telekom Glasfaser-
kabel (siehe Foto) bis in die Häuser der Anwohner. Damit das 
möglich ist, müssen die Hauseigentümer eine Einverständnis-
erklärung unterschreiben. Die Eigentümer werden dazu von der 
Telekom direkt kontaktiert. Nach dem Ausbau stehen im stehen 
Geschwindigkeiten von 200 Mbit/s im Download und  bis  zu 
100 MBit/s im Upload zur Verfügung.

Der weitere Breitbandausbau in Wenzenbach
Im Rahmen der Initiative „Mehr Breitband für Deutschland“ 
(MBfD) hat die Telekom seit 2008 bereits knapp fünftau-
send Ausbaukooperationen mit Gemeinden und Investoren 
geschlossen. Weit über eine Million Haushalte haben auf diese 
Weise Zugriff auf schnelle Internet-Anschlüsse erhalten. Und 
zwar zusätzlich zum regulären Breitbandausbau, in den das 
Unternehmen pro Jahr über drei Milliarden Euro investiert. Auch 
aktuell treibt die Telekom den eigenwirtschaftlichen Breitband-
ausbau im Gemeindegebiet Wenzenbach weiter voran. So soll 
auch das nahezu gesamte restliche Gemeindegebiet, welches 
bis dato noch nicht von einem Breitband-Anschluss profitieren 
kann, nach der Aussage der Telekom im Rahmen eines eigen-
wirtschaftlichen Ausbaus im Jahr 2017 mit Breitbandgeschwin-
digkeiten von durchschnittlich 50 Mbit/s bis 100 Mbit/s (minde-
stens aber 30 Mbit/s) im Download versorgt werden. Hierbei 
werde der Ausbau mit der „Vectoring“-Technik durchgeführt, 
bei welcher Glasfaserkabel bis in die bestehenden Kabelver-
teilerkästen verlegt werden. Für die Bürgerinnen und Bürger sei 
dies kostenfrei.
Weitere Informationen und Ansprechpartner zum Breitbandaus-
bau in Wenzenbach finden Sie auch auf unserer Homepage 
unter www.wenzenbach.de

Vertragsunterzeichnung des aktuellen Breitbandausbaus

Bioabfallsammlung am Wertstoffhof
Ab Anfang Mai 2016 nimmt der Landkreis Regensburg in Erfül-
lung seiner gesetzlichen Pflichten zur getrennten Bioabfall-
sammlung auf seinen Wertstoffhöfen organische Küchenabfälle 
an. Für diese Behandlung eignen sich vor allem Lebensmittel-
abfälle. Grüngut und Gartenabfälle werden wie bisher als Grün-
gut erfasst.
Die erfassten Küchenabfälle werden anschließend in einer 
Vergärungsanlage einer hochwertigen Verwertung zugeführt. 
Aus der Biomasse entsteht Biogas und Strom, Reste aus dem 
Vergärungsprozess werden kompostiert und als natürlicher 
Dünger nachhaltig dem Naturkreislauf wieder zugeführt. Nicht-
organische Reststoffe werden abgetrennt und energetisch ver-
wertet.

Gründe für die getrennte Sammlung der Bioabfälle
Der Landkreis ist nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz ver-
pflichtet, Bioabfälle aus den Haushalten grundsätzlich getrennt 
zu erfassen und nachfolgend einer hochwertigen Verwertung 
zuzuführen. Obwohl der Landkreis bereits jetzt mit Eigenkom-
postierung und Grüngutsammlung bayernweit eine sehr hohe 
Bioabfallquote erreicht, wird deshalb unser Sammelsystem 
durch die Abgabemöglichkeit von organischen Küchenabfällen 
auf den 39 Wertstoffhöfen ergänzt.
Der Umweltausschuss des Landkreises Regensburg gab dem 
Bringsystem zum wohnortnahen Wertstoffhof den Vorzug, 
da u.a. sogar die optimale Umsetzung einer zwangsweisen 
Biotonne nur eine minimale Steigerung der jetzt schon guten 
Ökobilanz erzielen würde. Die Biotonne belastet zudem den 
Müllgebührenhaushalt erheblich und führt zu Gebührenerhö-
hungen.

Sammelsystem Wertstoffhof
Für die getrennte Erfassung der Bioabfälle wird im Landkreis 
Regensburg ein wohnortnahes Bringsystem eingeführt. Hier-
bei wird großer Wert auf eine durchgängig saubere und hygi-
enische Erfassung der Küchenabfälle gelegt: Angefangen mit 
Biobeuteln als Inlett in die Vorsortiergefäße in den Haushalten, 
über Sammelcontainer an den Wertstoffhöfen, die mit Fußpe-
dal-Deckelöffnern ausgestattet sind und wöchentlich geleert 
werden, bis hin zu flüssigkeitsdichten Sammelfahrzeugen, die 
die Küchenabfälle an der Vergärungsanlage anliefern.

Das kostenlose Starterset
Um den Einstieg in das neue Sammelsystem zu erleichtern, 
werden ab dem 29. April 2016 auf allen Wertstoffhöfen im 
Landkreis Regensburg kostenlose Startersets verteilt (solange 
der Vorrat reicht). Ein Set besteht aus einem Vorsortiergefäß 
und einer Rolle mit 26 kompostierbaren Biobeuteln.
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ANZEIGE
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• Orthopädische Maßschuhe aus eigener Hand •

• Riesen Bequemschuh-Auswahl – 
Qualität & individuelle Beratung •

• Express-Service dank hauseigener Profiwerkstatt • 
• Fuß- und Statikanalyse mit Kompetenzvorsprung •

Roritzerstraße 4 • 93047 Regensburg
Tel: 0941 51598 • info@schuh-seidl.de • www.schuh-seidl.de

PARKPLÄTZE DIREKT VOR DEM HAUS!

Verhinderung von Umknicken
nach außen oder von Abrut-
schen der Ferse.

Anstützung des Außenballens,
Druckreduzierung, Vorfußkorrektur.

Entspannung der 
Wadenmuskulatur.

Tieferlegung der Fußbasis.

Druckreduzierung im Vorfuß.

Effektive Korrekturhöhe unter dem Fußgewölbe und Aufrichtung
des Fersenbeins löst Neuordnung der gesamten Körperstatik aus.

Entlastung Fersensporn.

Unsere sensomotorische Einlagen-Lösung passt garantiert für:

Schmerzfreiheit ist unser Ziel!
Und mit der Sensoped®-Passformgarantie sind Sie auf der sicheren Seite

Für die Firma Seidl stehen bei der Sensoped® die Funktionswir-
kung und effektive Schmerzlinderung absolut im Vordergrund.
Deshalb ist die sensomotorische Einlage Sensoped® mit einer
Passform-Garantie ausgestattet. Dank ihr können Sie Senso-
ped® völlig ohne Risiko testen: Sind Sie nach vier Wochen
Probelaufen und einer zusätzlichen Korrektur der
Passform nicht überzeugt, bekommen Sie Ihr Geld
ohne wenn und aber zurück! 

Es gibt einige Eigenschaften, die die sensomo-
torische Einlage Sensoped® zu etwas Besonde-
rem machen: Jede Sensoped® ist ein
handwerklich gefertigtes Einzelstück, das individu-
ell an den Kundenfuß und in den Kundenschuh ein-
gepasst wird. Das intelligente Einlagenrelief der
Sensoped® (siehe oben) kombiniert die Lösung Ihres Fuß-
problems mit der aktiven Neuordnung der gesamten Körpersta-
tik durch eine effektive Korrekturhöhe unter dem Fußgewölbe.
Das reguliert X- und O-Bein, Hüftverdrehungen, Hohlkreuz und
Flachrücken und kann für langfristigen Schutz der Gelenke vor
vorzeitiger Abnutzung sorgen.  Das speziell entwickelte physio-
dynamische Material ist sehr formstabil und rückstellfähig. Des-

halb sendet es mit jedem Schritt dieses sensomotorische Kor-
rektursignal über den Fuß an das Zentrale Nervensystem. Das
kann in der Folge die korrigierte Körperstatik als gesundes Be-
wegungsmuster abspeichern.

Das individuelle Einlagenrelief der Sensoped® basiert
nicht nur auf einem Fußabdruck. Wir nehmen Ihren

Fuß in die Hand und Palpieren ihn gründlich, um Ihr
Fußproblem möglichst exakt zu erfassen. Wir be-
obachten Ihren Gang und die Stellung Ihrer Füße,
Knie, Hüfte und Ihres Rückens im Stand und in
Bewegung auf der Gehstrecke.

Wir überprüfen den richtigen Sitz der Einlage in
Sachen Komfort UND ihre Wirkung erneut auf der

Gehstrecke und korrigieren, wenn nötig, nach. Wir
laden Sie nach vier Wochen zu einem kostenlosen

Nachcheck ein.
Spezialmaterial, Individualiät und Sorgfalt bei der Versorgung

und mehr als zehnjährige Erfahrung in sensomotorischen Ein-
lagen erlauben uns das Versprechen: Nur wenn Sie wirklich mit
der Wirkung der Sensoped® zufrieden sind, sind wir es auch. An-
sonsten geben wir Ihnen Ihr Geld zurück.

Testen Sie jetzt unseren einzigartigen Passform-Service!
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Verteilung und Ausgabe der kompostierbaren Biobeutel
Die Biobeutel werden in Rollen à 26 Stück angeboten. Die 
abbaubaren Biobeutel werden vorerst auch nach Verteilung 
der Startersets kostenlos auf allen Wertstoffhöfen abgegeben.

Küchenabfälle getrennt sammeln - 
Haushaltskasse entlasten!
Die getrennte Sammlung von Küchenabfällen reduziert Ihr 
Restmüllvolumen und hilft, Restmüllgebühren zu sparen. Spa-
ren Sie so beispielsweise 60 Euro jährlich beim Umstieg von 
der 120-Liter zur 80-Liter Restmülltonne!
Bioabfälle (Küchenabfälle) für die Biotonne am Wertstoffhof
In die BIOTONNE an den Wertstoffhöfen gehören
•	Lebensmittelreste	roh	oder	gekocht,	auch	verschimmelt,	aber	
nicht flüssig (also keine Suppen und Soßen)
•	 verdorbene	Lebensmittel	aller	Art	(nur	unverpackt!)
•	 Obst-	 und	 Gemüsereste	 (auch	 Schalen	 und	 Kerne	 von	

Zitrusfrüchten)
•	 Wurst,	Fleisch,	Knochen
•	 Brot,	Eierschalen,	Backwaren
•	 Molkereiprodukte
•	 Nudeln,	Kartoffeln,	Reis
•	 Kaffeesatz	mit	Filtertüten,	Teebeutel
•	 saugfähiges	Papier,	wie	Küchen-	und	Zeitungspapier
•	 Zimmerpflanzen
NICHT angenommen werden
•	 Babywindeln,	Binden,	Hygieneartikel	(Restmülltonne)
•	 buntbedrucktes	Papier	(Papiertonne)
•	 Kehricht	(Restmülltonne)
•	 Asche,	Holzkohle	(Restmülltonne)
•	 Staubsaugerbeutel	(Restmülltonne)
•	 Kleintier-	und	Katzenstreu	(Restmülltonne)
Grüngut und Gartenabfälle werden unverändert an Kompost-

plätzen, Wertstoffhöfen und Grüngutsammelstellen ange-
nommen:

•	 Hecken-	und	Strauchschnitt,	Zweige
•	 Holzige	Grünabfälle
•	 Kräuter,	Blumen,	Laub,	Rasenschnitt	(nicht	auf	den	unbefe-

stigten Grüngutsammelplätzen)

Verwertung der Bioabfälle
Aus den Bioabfällen des Landkreises Regensburg wird Ener-
gie. In einer modernen Vergärungsanlage entsteht aus dem 
Bioabfall Biogas, das zur Erzeugung von Strom bzw. Wärme 
genutzt wird. Damit unterstützt der Landkreis Regensburg die 
Energiewende in Deutschland und leistet einen wichtigen Bei-
trag zum Klimaschutz!

Grüngut und Gartenabfälle
Auf den Kompostplätzen im Landkreis Regensburg werden 
Grüngut und Gartenabfälle auch weiterhin zu energiebrin-
gender Biomasse, hochwertigem Kompost (mit RAL-Gütesie-
gel) und Mulchmaterial verarbeitet.
Auf allen Wertstoffhöfen stehen Grüngutcontainer für Anlie-
ferungen von Grüngut bis Kofferraumgröße zur Verfügung. 
Zusätzlich können Sie auf 34 Grüngutsammelplätzen, die über 
das Landkreisgebiet bei den Gemeinden angesiedelt sind, Ast- 
und Strauchmaterial (keinen Grasschnitt) ablagern (erfragen 
Sie die Standorte bei Ihrer Gemeindeverwaltung). Teilweise 
stellen die Gemeinden zusätzliche Container für Grasschnitt 
und Laub für die Bürger zur Verfügung (auch diese Standorte 
teilt Ihnen Ihre Gemeindeverwaltung mit).

Eigenkompostierung
Der Komposthaufen im eigenen Garten ist die sinnvolle Ergän-
zung zur energetischen Nutzung durch Vergärung der Küchen-
abfälle. Aus dem Grüngut wird wertvoller Kompost hergestellt, 
der dazu beiträgt, organische Substanzen und Nährstoffe im 
Kreislauf zu führen.

Vorteil: Sie als Erzeuger wissen, was drin ist! Die Eigenkompo-
stierung direkt bei Ihnen zuhause wird weiterhin vom Landkreis 
mit max. 25 Euro je Kompostbehälter bezuschusst.

Fragen zur Bioabfallsammlung im Landkreis Regensburg
Wenn ein neues System eingeführt wird, gibt es viele Fragen. 
Nachfolgend haben wir die häufigsten Fragen zusammenge-
stellt. Selbstverständlich können Sie auch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Sachgebietes Abfallwirtschaft im Land-
ratsamt Regensburg anrufen oder uns eine Mail schicken.

Warum wurde vom Landkreis Regensburg 
keine Biotonne eingeführt?
Der Landkreis ist nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz ver-
pflichtet, Bioabfälle aus den Haushalten grundsätzlich getrennt 
zu erfassen und nachfolgend einer Verwertung zuzuführen. 
Obwohl der Landkreis bereits jetzt mit Eigenkompostierung 
und Grüngutsammlung bayernweit eine sehr hohe Bioabfall-
quote erreicht, wird deshalb unser Sammelsystem durch die 
Abgabemöglichkeit von organischen Küchenabfällen auf den 
39 Wertstoffhöfen ergänzt.
Der Umweltausschuss gab dem wohnortnahen Bringsystem 
den Vorzug, da u.a. sogar die optimale Umsetzung einer 
zwangsweisen Biotonne nur eine minimale Steigerung der jetzt 
schon guten Ökobilanz erzielen würde. Die Biotonne bela-
stet zudem den Müllgebührenhaushalt erheblich und führt zu 
Gebührenerhöhungen.

Wie komme ich zu dem Starterset?
Die Startersets bestehen aus einem Vorsortiergefäß und einer 
Rolle mit kompostierbaren Biobeuteln. Ab 29. April 2016 wer-
den diese Startersets auf den Wertstoffhöfen verteilt (solange 
der Vorrat reicht).
Die Biobeutel gibt es nach dem 29. April 2016 bis auf weiteres 
kostenlos.

Wie und wo erhalte ich Biobeutel?
Die Biobeutel werden auch nach der Verteilung der Startersets 
auf den Wertstoffhöfen bis auf weiteres kostenlos verteilt.

Muss ich für die Sammlung 
meiner Bioabfälle Biobeutel verwenden?
Wir empfehlen die Sammlung der Bioabfälle mit den kom-
postierbaren Biobeuteln, weil es sauber und hygienisch ist. Sie 
dürfen aber die Bioabfälle auch lose z.B. in einem Eimer anlie-
fern, der dann am Wertstoffhof in die Biotonnen entleert wird.

Dürfen auch andere handelsübliche 
kompostierbare Biobeutel verwendet werden?
Für die Sammlung der Küchenabfälle zuhause können natür-
lich auch die im Handel erhältlichen Biobeutel verwendet wer-
den. Genauso können auch kompostierbare Tüten aus festem 
Papier verwendet werden. Normale Kunststoffbeutel dürfen 
nicht verwendet werden.

Fallen für die Bioabfallentsorgung 
am Wertstoffhof Müllgebühren an?
Eine zusätzliche Bioabfallgebühr wird nicht erhoben. Die 
Abgabe Ihrer Küchenabfälle am Wertstoffhof ist kostenlos.

Kann ich durch die Bioabfallsammlung Geld sparen 
und meine Haushaltskasse entlasten?
Durch die getrennte Sammlung von Küchenabfällen können 
Sie Ihr Restmüllvolumen verringern und auf eine kleinere Rest-
mülltonne wechseln. Sparen Sie so beispielsweise 60 Euro 
jährlich beim Umstieg von der 120-Liter zur 80-Liter Restmüll-
tonne! Beim Wechsel von der 80-Liter Restmülltonne zur neuen 
50-Liter Mülltonne mit Rädern ist immer noch eine Erspar-
nis von ca. 50 Euro möglich! Änderungsanträge nimmt Ihre 
Gemeindeverwaltung entgegen.
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Was muss ich tun, wenn ich meine Küchenabfälle nicht 
zum Wertstoffhof bringen will?
Das Bringsystem zum Wertstoffhof ist für alle verpflichtend, die 
keine Eigenkompostierung praktizieren oder die keine freiwil-
lige Biotonne eines privaten Anbieters nutzen.
Die Eigenkompostierung direkt bei Ihnen zuhause wird vom 
Landkreis mit max. 25 Euro je Kompostbehälter bezuschusst. 
Sie haben aber auch die Möglichkeit, freiwillig gegen Bezah-
lung eine Biotonne von privaten Anbietern zu beziehen. Die 
derzeitigen Anbieter teilt Ihnen die Abfallberatung des Land-
kreises Regensburg mit.

Wie entsorge ich mein Grüngut- und Gartenabfälle?
Organische Abfälle aus Ihrem Garten gehören nicht in die Bio-
tonne am Wertstoffhof. Für Grüngut gibt es weiterhin die Grün-
gutcontainer am Wertstoffhof oder die Möglichkeit zur Selbstan-
lieferung bei den Kompostplätzen und Grüngutlagerplätzen im 
Landkreis Regensburg.

Wohin wende ich mich mit Fragen 
zur Bioabfallsammlung?
Sie haben weitere Fragen zum Bioabfall? Rufen Sie an oder 
schicken uns eine E-Mail:
Telefon 0941/4009 404 oder 348
E-Mail: abfallwirtschaft@lra-regensburg.de

Anbringung von Aufklebern mit QR-Code

an alle Masten für die Instandhaltung 
der Straßenbeleuchtung
Die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung durch die REWAG 
wird zukünftig unter Zuhilfenahme von mobilen Geräten unter-
stützt.
Dazu ist es notwendig, die Leuchtstellen schnell und ein-
fach mit Hilfe von Barcodes identifizieren zu können. Es wer-
den daher in den nächsten Wochen sukzessive Aufkleber mit 
sogenannten QR-Codes in ca. 1,5 m Höhe an die Vorderseite 
aller Straßenbeleuchtungsmasten in unserem Gemeindegebiet 
angebracht. Der Aufkleber besitzt eine Größe von 4 x 4 cm, ist 
UV-beständig, wetterfest und stark haftend.
Die vorgenannte Digitalisierung bei der Straßenbeleuchtung 
ermöglicht ein zeitgemäßes und papierloses Arbeiten bei der 
Abwicklung von anstehenden Arbeiten wie auch im Zuge von 
Störungsbeseitigungen.

Entsorgungstermine

Mai 2016
Restmüll:  Fr., 06.05.
 Fr., 20.05.
Papiertonne: P1 = Fr., 27.05.
 P2 = Die., 31.05.
Restmüll:  ganz Wenzenbach
Papiertonne: P1: Wenzenbach und übrige Ortsteile
 P2: Fußenberg, Grünthal, Irlbach,

Öffnungszeiten Wertstoffhof
Dienstag, .........................................................09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag ......................................................14:00 - 18:00 Uhr
Samstag ..........................................................09:00 - 14:00 Uhr

Öffnungszeiten Grabenbach
Sa, 30.04. ....................................................................14-17 Uhr
Mi, 04.05 ......................................................................15-18 Uhr
Sa, 07.05. ....................................................................14-17 Uhr
Mi, 11.05. .....................................................................15-18 Uhr

Sa, 14.05. ....................................................................14-17 Uhr
Mi, 18.05. .....................................................................15-18 Uhr
Sa, 21.05. ....................................................................14-17 Uhr
Mi, 25.05. .....................................................................15-18 Uhr
Sa, 28.05. ....................................................................14-17 Uhr

Altreifen
——

Umweltmobil
Mi, 11.05. .....................................................................10-12 Uhr
Regenstauf, Wertstoffhof

Fundsachen

vom 16.03.2016 bis 15.04.2016
- City-Roller
- 2 x Schlüsselbund
- Brille
- einzelner Ohrstecker

Nachrichten anderer Stellen und Behörden

Zweckverband zur Abwasserbeseitigung 
im Regental

Was gehört nicht ins Abwasser?
In der Entwässerungssatzung des 
Zweckverbandes zur Abwasserbesei-
tigung im Regental ist eine Reihe von 

Stoffen aufgeführt, die nicht in das Kanalnetz eingeleitet wer-
den dürfen (Einleitverbot gemäß  § 15 EWS). Dafür gibt es gute 
Gründe: Speisereste dienen als „gefundenes Fressen“ für Rat-
ten, Abfälle verstopfen Rohrleitungen und Chemikalien bela-
sten unnötig das Abwasser.
Wenn Sie Ihre Abfälle fachgerecht entsorgen und Reinigungs-
mittel sparsam verwenden, unterstützen Sie den reibungslosen 
Betrieb von Kanalnetz und Klärwerk - und Sie helfen, Betriebs-
kosten zu sparen und die Umwelt zu schützen.
Hier einige Tipps zur fachgerechten Entsorgung von Abfällen 
und anderen Stoffen aus Privathaushalten:

Schädlingsbekämpfungsmittel,
Pflanzenschutzmittel und 
Altöl (über 5 l)

Zigarettenkippen

Fachgerechte Entsorgung

Rückgabe beim Handel oder bei
Entsorgungsfirmen
bis 5 l Umweltmobil
In kleinen Mengen Umweltmobil
Auskunft durch Abfallberatung des 
Landkreises Regensburg Tel. 0941/4009-368

Wertstoffhof

Restmülltonne

Restmülltonne (Privathaushalt) 
ab Mai 2016 Bio-Müllsammlung am
Wertstoffhof

Auskunft durch Abfallberatung des
Landkreises Regensburg 
Tel. 0941/4009-368

Restmülltonne

Katzen- und Kleintierstreu

Speisereste

Nicht ins Abwasser gehören

Altöle

Chemikalien, Farben, Lacke,
Medikamente

Frittierfett, Speiseöl

Feuchttücher, Slipeinlagen, Kondome, 
Wattestäbchen

Restmülltonne

Auch andere  Stoffe, wie aggressive Putzmittel und Abflussrei-
niger sollten nicht in großen Mengen ins Abwasser  gelangen.  
Hier ist eine freiwillige Selbstbeschränkung beim Verbrauch 
wünschenswert.
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Benutzte Feuchttücher gehören in den Müll
Feuchttücher nehmen in unserem Alltag inzwischen einen 
festen Platz ein. Ihre Anwendung ist zeitsparend, unkompliziert 
und entspricht damit dem Puls unserer Zeit.
Zum Problem werden sie allerdings, wenn man sie nach der 
Benutzung in die Toilette wirft.
Dass Feuchttücher in den Müll gehören, wissen viele Menschen 
nicht. Feuchttücher lösen sich nämlich nicht wie Toilettenpapier 
auf, sondern lagern sich in der Kanalisation ab oder blockie-
ren auf dem Weg zum Klärwerk Pumpen. Immer öfters kommt 
es deshalb zu erheblichen Betriebsstörungen infolge Verzop-
fungen (siehe Bild unten). Das hat dann die Auswirkung, dass 
ein Pumpwerk steht oder einzelne große Pumpen ausfallen.
Dicke, oft meterlange Stränge aus reißfesten Vliestüchern müs-
sen aus den Rohren gezogen werden.
Wir appellieren deshalb an die Verbraucher, Feuchttücher stets 
über den Hausmüll zu entsorgen, selbst wenn sie auf den Ver-
packungen als „spülbar“ gekennzeichnet sind.

Viele Feuchttücher verursachen 
solche Verzopfungen, die 
häufig zu Betriebsstörungen 
in den Anlagen des 
Abwasserzweckverbandes 
führen. 

„Karriereplanung - gewusst wie!“

3. Fort- und Weiterbildungsmesse
am 3. Juni 2016 im Donau-Einkaufszentrum
Regensburg. (RL) Unter dem Motto „Karriereplanung - 
gewusst wie!“ veranstaltet die Wirtschaftsförderung des Land-
kreises am Freitag, den 3. Juni 2016, von 9.30 bis 20.00 Uhr 
im Donaueinkaufszentrum Regensburg die dritte Berufliche 
Fort- und Weiterbildungsmesse.
Ziel der Messe ist, allen „Bildungshungrigen“ aber auch Arbeit-
gebern das breitgefächerte Fort- und Weiterbildungsangebot 
der Region und die finanziellen Fördermöglichkeiten aufzu-
zeigen. Landrätin Tanja Schweiger unterstützt die Messe, vor 
allem in Hinblick auf die immer komplexer werdende Berufs-
welt. „Nehmen Sie Ihre Karriereplanung selbst in die Hand und 
loten Sie aus, wo Ihre beruflichen Chancen liegen und welche 
Voraussetzungen Ihnen vielleicht noch fehlen. Lebenslanges 
Lernen ist wichtig und wird immer mehr an Bedeutung gewin-
nen. Ich bin sicher, dass auch die dritte Berufliche Fort- und 
Weiterbildungsmesse für die Besucher Entscheidungshilfen 
und informative Ein- und Ausblicke in das Aus- und Weiterbil-
dungsangebot unserer Region bietet.“
25 namhafte Fort- und Weiterbildungsinstitute haben ihre 
Teilnahme zugesagt. Egal ob CAD-Zusatzqualifikationen, 
Sprachkurse, Managementtrainings, EDV-Schulungen, Fach-
fortbildungen im Gesundheits- oder Umweltsektor, berufsbe-
gleitende Ausbildungen bzw. Studiengänge zum Techniker, 
Meister oder Betriebswirt - das Spektrum der Angebote ist sehr 
groß, so die Organisatoren. Die Besucher werden auch über 
finanzielle Fördermöglichkeiten, wie Bildungsprämie, Bildungs-
gutschein, Weiterbildung von Geringqualifizierten und älteren 
Arbeitnehmern oder Meister-BAföG informiert.
Das Gesamtangebot und den Flyer zur Veranstaltung finden 
Sie auf der Homepage des Landkreises unter
www.landkreis-regensburg.de, Rubrik: Wirtschaft und Energie
Für Fragen steht Ihnen das Sachgebiet für Wirtschaftsförde-
rung, Energie und Klimaschutz im Landratsamt gerne zur Ver-
fügung.

Kontakt: Maria Politzka,Telefon. 0941 4009-373 und German 
Sperlich, Telefon 0941 4009-593; oder per Mail an: wirtschaft@
lra-regensburg.de

Maria Politzka, Leiterin des Sachgebiets für Wirtschaftsförderung, 
Energie und Klimaschutz im LRA (4.v.li. vorne) und German 
Sperlich, Wirtschaftsförderung (3.v.li., vorne) zusammen mit den 
18 Partnern der diesjährigen Fort- und Weiterbildungsmesse bei 
ihrem Vorbereitungs-Treffen im Regensburger Landratsamt.

Mitwirkende Institutionen an der Fort- und Weiterbildungs-
messe:
•	 Bayerisches	Rotes	Kreuz	(BRK)-Kreisverband	Regensburg
•	 Berlitz	Sprachschule,	Regensburg
•	 Berufsfortbildungswerk	 bfw-Unternehmen	 für	 Bildung,	

Regensburg
•	 Bildungszentrum	Ostbayern	(bizo),	Regensburg
•	 Campus	Heilpraktikerschulen,	Regensburg
•	 Spracheninstitut	 Business	 Communication	 Unlimited,	

Regensburg
•	 DAA-Technikum,	Regensburg
•	 Döpfer	Schulen	Regensburg
•	 Drexler	Seminare,	Regensburg
•	 Eckert	Schulen,	Regenstauf
•	 Eden	Reha	Fortbildungszentrum,	Donaustauf
•	 Handwerkskammer	Niederbayern/Oberpfalz
•	 IHK	Akademie	Ostbayern/Management	Kolleg
•	 INTAKA-Integrative	 Akademie	 für	 Bildung	 und	 Coaching,	

Regensburg
•	 Katholische	Akademie,	Regensburg
•	 Landkreis	Regensburg
•	 OTH	Regensburg	-	Zentrum	für	Weiterbildung
•	 Remoni-	Regensburger	Montessori	Institut
•	 Tryfla-	 IT-Schulungs-	 und	 Medienkompetenzzentrum,	

Regensburg
•	 VHS-Weiterbildungsakademie	Kelheim	e.V.
•	 VHS	-	Volkshochschule	Regensburger	Land
•	 VHS-Stadt	Regensburg
•	 VWA	Ostbayern,	Regensburg
•	 WBS	TRAINING	AG-Regensburg
•	 IAL	Institut	für	angewandte	Logistik	GmbH,	Regensburg
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Kirchliche Nachrichten

Kath. Pfarreiengemeinschaft  
Wenzenbach/ Irlbach
 

Sonntag, 01.05.2016
10.00 Uhr Erstkommunion, Pfarrkriche Irlbach

Mittwoch, 04.05.2016
14.00 Uhr Seniorennachmittag, Pfarrheim Wenzenbach

Samstag, 07.05.2016
18.00 Uhr Jugendgottesdienst mit den Firmlingen, Pfarr-

kirche Irlbach

Sonntag, 08.05.2016
10.00 Uhr Erstkommunion, Pfarrkirche Wenzenbach
10.30 Uhr Kleinkindergottesdienst, Kirchenkeller Irlbach

Donnerstag, 12.05.2016
14.00 Uhr Maiandacht mit Senioren, Schützenkapelle 

Fußenberg anschl. Einkehr im Gasthaus Stu-
ber

Freitag, 13.05.2016
20.00 Uhr Ökumenische Taizé-Gebet, evang. Gemein-

desaal

Samstag, 14.05.2016
  6.00 Uhr Fahrt nach Altötting ab Irlbach
  9.30 Uhr Firmung, Pfarrkirche Irlbach

Donnerstag, 26.05.2016
  8.30 Uhr Fronleichnamsprozession in Irlbach
  9.00 Uhr Fronleichnamsprozession in Wenzenbach

Sonntag, 29.05.2016
19.00 Uhr Maiandacht der Pfarreiengemeinschaft, 

Boneder Kapelle in Roith

Fahrt am 28. Mai 2016 zum Katholikentag nach Leipzig
Abfahrt ist um 5 Uhr am Gymna-
sium Lappersdorf, Am Sportzen-
trum 2, 93138 Lappersdorf (dort 
sind genügend Tagesparkplätze 
vorhanden. Rückfahrt um 17 Uhr 
ab Leipzig. Eine Karte für den 
Besuch von Veranstaltungen ist 
nicht im Preis inbegriffen, diese 
kann vor Ort gekauft werden. 
Die Veranstaltungen auf den 
öffentlichen Plätzen sind jedoch 
kostenlos.
Preis pro Person: 40 Euro
Anmeldungen ab sofort beim 
Pfarramt Lappersdorf: Tel. 
0941/82153 zu den Bürozeiten 
Dienstag, Donnerstag und Frei-

tag von 8 - 11.30 Uhr; Anmeldeschluß: Freitag, 13. Mai; Bezah-
lung per Überweisung auf das Konto des Dekanates Regenst-
auf DE 17 7509 0300 0001 3322 10 „Fahrt Katholikentag“

Das christliche Miteinander vorleben
Die Zuwanderung zahlreicher Flüchtlinge und die negativen 
Schlagzeilen in den Medien, führen zu einer immer größer wer-
denden Distanz zu den Menschen, die zu uns kommen. Durch 
ein offenes aufeinander Zugehen können Barrieren überwun-
den und Brücken gebaut werden. 
Wir erreichen mehr mit offenherzigem Miteinander und vorleben 
von Gleichberechtigung, Freiheit und Nächstenliebe als durch 
Hass, Angst und Vorurteile. Beim Fußballturnier mit gemisch-
ten Mannschaften aus Firmlingen, der Pfarreiengemeinschaft 
Wenzenbach-Irlbach, und Flüchtlingskindern aus Regensburg, 
konnten wir genau das erleben.

Um das Turnier zu gewinnen, musste jede der vier Mannschaf-
ten, nicht nur Tore schießen und Punkte sammeln, sondern 
auch Sprachbarrieren überwinden und eine gemeinsam Spiel-
strategie entwickeln. Am Ende stand eine Siegermannschaft 
fest, doch gewonnen haben wir alle.
Angehörige, Freunde, Sportfans und auch Pfarrer Babel feu-
erten die Kids an und erlebten ein Fest der Gemeinschaft. Bei 
der Grillfeier während und nach dem Spiel, sowie am Spiel-
feldrand kam es zu vielen tollen Gesprächen. Die Idee zu die-
sem integrativem Fußballspiel kam beim Firmelternabend von 
Herrn Philipp Ballestrem. Begeistert davon, organisierten die 
Gemeindereferentin Simone Berzl, Herr Stettner von Campus 
Asyl, sowie Herr Ballestrem dieses Turnier mit der Möglichkeit 
zur Begegnung. Letzterer konnte als Geschäftsleiter des SB 
Warenhauses real,- in Pentling ermöglichen, dass die Metro 
AG durch die Aktion „we-help“ eine Spende über 3.000 EUR 
freigab. Hierdurch bekam jedes Kind sein eigenes Trikot, tolle 
Preise und Urkunden und alle bekamen ausreichend Essen 
und Trinken. Unterstützt wurde das Projekt durch zahlreiche 
Eltern beim Vorbereiten und Grillen, dem SV Wenzenbach, der 
den Platz, das Vereinsheim und Schiedsrichter für die Aktion 
zu Verfügung stellte und Studenten von Campus Asyl, die die 
Migrantenkinder zum Kommen aktivierten und die Mannschaf-
ten während der Spiele auch betreuten.
Rundherum war es ein gelungenes Fest der Mitmenschlichkeit, 
wodurch Vorurteile gebrochen und Brücken gebaut wurden.
Rudi Berzl

Bild: Thomas Schneider

Termine der Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
für Wenzenbach

Gottesdienste im Evang. Gemeindesaal, Feuerwehrhaus
Donnerstag, Christi Himmelfahrt, 5. Mai 2016
11.00 Uhr Familiengottesdienst

Pfingstsonntag, 15. Mai 2016
11.00 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl

Pfingstmontag, 16. Mai 2016
19.00 Uhr Gottesdienst in Zeitlarn (Kapelle am Geders-

berg)

Sonntag, 29. Mai 2016
11.00 Uhr Gottesdienst

Barrierefreie Gottesdienste in den Seniorenheimen
Mittwoch, 25. Mai 2016
10.00 Uhr in der Kapelle des Seniorendomizils Haus 

Josef in Wenzenbach

Mittwoch, 25. Mai 2016
16.00 Uhr in der Kapelle des Pflegeheimes St. Bernhard 

Bernhardswald
Die evang. Gottesdienste sind wie gewohnt in ökumenisch 
offener Form. Herzliche Einladung an alle Wenzenbacher und 
Bernhardswalder Gemeindeglieder.

Kontakt: Maria Politzka,Telefon. 0941 4009-373 und German 
Sperlich, Telefon 0941 4009-593; oder per Mail an: wirtschaft@
lra-regensburg.de

Maria Politzka, Leiterin des Sachgebiets für Wirtschaftsförderung, 
Energie und Klimaschutz im LRA (4.v.li. vorne) und German 
Sperlich, Wirtschaftsförderung (3.v.li., vorne) zusammen mit den 
18 Partnern der diesjährigen Fort- und Weiterbildungsmesse bei 
ihrem Vorbereitungs-Treffen im Regensburger Landratsamt.

Mitwirkende Institutionen an der Fort- und Weiterbildungs-
messe:
•	 Bayerisches	Rotes	Kreuz	(BRK)-Kreisverband	Regensburg
•	 Berlitz	Sprachschule,	Regensburg
•	 Berufsfortbildungswerk	 bfw-Unternehmen	 für	 Bildung,	

Regensburg
•	 Bildungszentrum	Ostbayern	(bizo),	Regensburg
•	 Campus	Heilpraktikerschulen,	Regensburg
•	 Spracheninstitut	 Business	 Communication	 Unlimited,	

Regensburg
•	 DAA-Technikum,	Regensburg
•	 Döpfer	Schulen	Regensburg
•	 Drexler	Seminare,	Regensburg
•	 Eckert	Schulen,	Regenstauf
•	 Eden	Reha	Fortbildungszentrum,	Donaustauf
•	 Handwerkskammer	Niederbayern/Oberpfalz
•	 IHK	Akademie	Ostbayern/Management	Kolleg
•	 INTAKA-Integrative	 Akademie	 für	 Bildung	 und	 Coaching,	

Regensburg
•	 Katholische	Akademie,	Regensburg
•	 Landkreis	Regensburg
•	 OTH	Regensburg	-	Zentrum	für	Weiterbildung
•	 Remoni-	Regensburger	Montessori	Institut
•	 Tryfla-	 IT-Schulungs-	 und	 Medienkompetenzzentrum,	

Regensburg
•	 VHS-Weiterbildungsakademie	Kelheim	e.V.
•	 VHS	-	Volkshochschule	Regensburger	Land
•	 VHS-Stadt	Regensburg
•	 VWA	Ostbayern,	Regensburg
•	 WBS	TRAINING	AG-Regensburg
•	 IAL	Institut	für	angewandte	Logistik	GmbH,	Regensburg
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Seniorennachmittag im Seniorendomizil Haus Josef, 
Wenzenbach
Dienstag, 31. Mai 2016 von 14.00 bis 16.00 Uhr (zum letzten 
Mal im Haus Josef)
(Kontakt: Ute Stellmacher, Tel. 09407 / 405460)

Krabbelgruppe Raupe Nimmersatt
(für 6 Monate bis 2 Jahre alte Kinder)
Jeden Donnerstag von 08.00 bis 10.00 Uhr, Evang. Gemeinde-
saal.

Ökumenischer Familienkreis
Monatliche Treffen um sich gegenseitig auszutauschen und mit 
anderen Familien zusammen Freizeit zu gestalten
Ansprechpartnerin Sandra Saller, Tel. 812383

Ökumenischer Krankenhausbesuchsdienst
In Wenzenbach gibt es ein Team, die in den Regensburger 
Krankenhäusern Besuche machen. Wer mitmachen möchte 
ist gern willkommen. Ansprechpartnerin: Brigitta Schwarz, Tel. 
09407/30395

Ökumenisches Taizégebet
Ökumenisches Taizégebet, einmal monatlich um 20 Uhr. Dies-
mal am Freitag, 13. Mai im evang. Gemeindesaal in Wenzen-
bach.

„Predigtvorgespräch“ 
am Montag, 13. Mai 2016, 19.30 Uhr
im Evang. Gemeindesaal Wenzenbach
Wie entsteht eigentlich eine Predigt? Wer an dieser Stelle mit-
machen möchte, wird von Pfr. Schnütgen herzlich eingeladen. 
Sie sollten mitbringen: eine Bibel, Neugierde und die Bereit-
schaft, Fragen zu stellen und Assoziationen nachzugehen.

„Schöne Tage im Fichtelgebirge“ - für Senioren
ob alleine oder zu zweit !
Wann? 7. bis 10. Juni 2016
Ort: Evangelisches Bildungs- und Tagungszentrum 

Alexandersbad, Markgrafenstraße 34, 95680 Bad 
Alexandersbad

 www.ebz-alexandersbad.de
Programm: u.a. Möglichkeiten zum Spaziergang, (geführte) 

Wanderung,
 kurzweilige Vorträge; Busausflag nach Marien-

bad (Mariánské Lázné), geistliche Andacht; Zeit 
für sich.

Unterkunft: -Einzel- / Doppelzimmer mit DU/WC
 -Das Tagungszentrum ist behindertengerecht 

eingerichtet;
 -Eine Turnhalle und eine Kegelbahn sind vorhan-

den.
 -Vollpension; incl. Kaffee & Kuchen am Nachmit-

tag
Kosten: 250 EUR im Doppelzimmer mit Dusche / WC
 280 EUR im Einzelzimmer mit Dusche / WC
Die Kosten gelten pro Person und beinhalten neben der Unter-
kunft und vollen Verpflegung, auch die An- und Abreise mit 
dem Bus und alle weiteren Freizeitangebote.
Leitung: Pfr. Bernd Kritzenthaler
Anmeldung: Die Anmeldung bitte nur schriftlich an das Pfarr-

amt in Regenstauf
 (Anmeldeformular über Seniorenkreisleitungen 

oder im Pfarramt erhältlich).
 Anmeldeschluss bei Vollbelegung!

Gemeinde-Familien-Freizeit vom 15. bis 17. Juli 2016
im Fichtelgebirge
Alleine, zu zweit oder „mit Kind und Kegel“ - am Freitag, Sams-
tag, Sonntag!
Ort: Evang. Bildungs- und Tagungszentrum
 Markgrafenstraße 34, 95680 Bad Alexandersbad
 www. ebz-alexandersbad.de
Unterkunft: Einzel- /Doppel- / Familienzimmer (einige Kinder-

betten vorhanden)
Programm: - eigene An-/Abreise
 - Beginn am Freitag, 15.07.2016, 18 Uhr mit dem 

Abendessen
 - buntes Freizeitprogramm für Kinder und 

Erwachsene mit vielen Möglichkeiten
  z.B. Wanderung im Fichtelgebirge, Baden im 

See, Besichtigungen,  Basteln, Faulenzen
 - Singen & Musizieren zum Zuhören und Mitma-

chen
 - Eine Turnhalle, eine Kegelbahn, ein Grill und 

ein Kaminfeuerplatz im Freien stehen uns zur 
Verfügung

 - gemeinsamer Familien-Gottesdienst am Sonn-
tag; und gleich danach …

 - Möglichkeit zum gemeinsamen Besuch der 
Luisenburgfestspiele „Am Samstag kam das 
Sams zurück“ (Familienstück)

  siehe: www.luisenburg-aktuell.de/programm/
familienstueck

 - Ende am Sonntag, 17.07.2016 nach dem Mitta-
gessen

Leitung:  Pfr. Bernd Kritzenthaler
Kosten: - Alle Preise gelten pro Person für 2 Übernach-

tungen mit Vollpension.
 - Kinder bis zum 4. Geburtstag sind frei.
 - Das dritte und jedes weitere Kind einer Familie 

ist frei.

 Zimmer (D/WC im Gang) Zimmer (mit D/WC) 
 Einzelzimmer Doppelzimmer Einzelzimmer Doppelzimmer 
Erwachsener 105 € 90 € 125 € 110 € 
Ki (4-10) - 40 € - 50 € 
Ki (11-17) 75 € 60 € 90 € 70 € 
2. Ki (4-10) - 30 € - 40 € 
2. Ki (11-17) 65 € 50 € 80 € 60 € 

Theaterkarten: Die Theaterkarten (Ki. 6,50 EUR / Erw. 17 EUR) 
werden unabhängig vom Freizeitbeitrag abge-
rechnet; siehe Anmeldeformular. Für jede der 
genannten Aufführungen liegen

  Reservierungen in begrenzter Stückzahl 
vor. Kartenbestellungen können bis zum 30. 
April 2016 entgegengenommen werden bzw. 
solange der Vorrat reicht.

Anmeldung:  Das Anmeldeformular ist über das Pfarramt 
Regenstauf erhältlich; download unter www.
evangelisch-regenstauf.de
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Veranstaltungskalender

4-Tagesfahrten 2016

Termin:
08. -12. August (ohne Mittwoch, 10.)
(tgl. ca. 8 - 18 Uhr)

Alter:
9 - 13 Jahre

Ziele:
1. Kelheim (Schulerlochhöhle; Keldorado)
2. Freizeitpark Geiselwind
3. Palmbeach Nürnberg
4. Waldwipfelweg St. Englmar; Bad

Kosten:
70 EUR (2. Kind 65 EUR, 3. Kind frei; ALG II-Empfänger frei)
f. Fahrten und Eintritte

Leitung:
Wolfgang Wienhard, Gemeindejugendpfleger
Anmeldung und weitere Infos unter
w.wienhard@web.de oder Tel.: 309200

Vereine und Verbände

EEiinnllaadduunngg
zzuumm

SSoommmmeerrnnaacchhttssffeesstt
aamm 44.. JJuunnii 22001166

am Dorfparkplatz Irlbach!!! (Bei Schule)

a

Für Essen vom Grill und Trinken ist wie immer bestens
gesorgt.

Wir freuen uns auf euer Kommen und wünschen euch
gemütliche und unterhaltsame Stunden.

Der Stammtisch
„De Euchan“

Änderungen vorbehalten!
Eintritt frei!
Auf Jugendschutz wird
geachtet

Programm:
Ab 12.00 Uhr Siebenmeterschießen

Ab 19.30 Uhr
Unterhaltungsabend mit der Showband :

„Regental Sound“
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Einladung 
zum 

Maibaumaufstellen  

In Thanhausen 

am Samstag,  

den 30. April  2016 

Beginn: 14.00 Uhr 

 

Für das leibliche Wohl 

Ist bestens gesorgt 

Auf Ihr Kommen  

Würden wir uns sehr freuen! 

Obst- und Gartenbauverein 
Wenzenbach e.V.

Monatsprogramm Mai  / Juni
Mai

Donnerstag, 26.05.2016
09.00 Uhr Teilnahme   an der Fronleichnamsprozession (in 

Vereinskleidung)

Juni

Sonntag, 05.06.2016
07.00 - 21:00 Uhr Vereinsausflug   zur Landesgarten-

schau in Bayreuth
 Info und Anmeld. bei Irene Rada, Tel.: 1379

Sonntag, 26.06.2016
10:00 - 17:00 Uhr Tag der offenen Gartentür in Wenzen-

bach
Gäste sind herzlich willkommen

Schützenverein Gambachtal 
Fußenberg e.V.

Termine Mai 2016

Datum Was Wo Uhrzeit 
Samstag 

30.04.2016 
Sommerstockturnier 
EC Schönberg 

Eisstockhaus 8.00 

Mittwoch 
04.05.2016 

4. Luftpistolen-Wanderpokal Mittelschule 
Wenzenbach 

18.00 

Freitag 
06.05.2016 

Sektionsliga Rückrunde  18.00 

Samstag 
07.05.2016 

Wanderpokal 
Jugend, Junioren 

Mittelschule 
Wenzenbach 

10.00 

Freitag 
13.05.2016 

Übungsschießen Gasthaus Gambachtal 18.00 

Freitag  
13.05.2016 

Maiandacht an der  
Schützenkapelle 

Kapelle Fußenberg 19.00 

Freitag 
20.05.2016 

Sektionsliga Rückrunde  18.00 

Donnerstag 
26.05.2016 

Fronleichnamszug Irlbach 9.00 

Freitag 
27.05.2016 

Übungsschießen Gasthaus Gambachtal 18.00 

Trainingszeiten
Dienstag ..........................................................18.00 - 21.00 Uhr
Freitag ....................................................................ab 18.00 Uhr

Katholischer Deutscher Frauenbund

Zweigverein Wenzenbach
Termine Mai 2016
Freitag, 6.5.2016
19.00 Uhr - Maiandacht, anschließend Mutter-
tagsfeier mit Ehrungen. Danach wird zum kal-
ten Buffet geladen.

Montag, 9.5.2016
19.00 Uhr -  Spieleabend

Mittwoch, 11.5.2016
14.00 Uhr -  Missionsstrickkreis

Donnerstag, 19.5.2016
8:30 Uhr - Frauenfrühstück

Montag, 23.5.2016
19:00 Uhr - Beweglichkeit im Alltag.
Referentin: Andrea Weiß, Physiotherapeutin.

Mittwoch, 25.5.2016
14:00 Uhr - Missionsstrickkreis

Donnerstag, 26.5.2016
Teilnahme an der Fronleichnamsprozession mit blauem Tuch.
Gäste sind zu allen Veranstaltungen herzlich willkommen!
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„Ich berate Sie gerne bei Ihren
gewerblichen Anzeigen.

Rufen Sie mich an.“

Ihre Gebietsverkaufsleiterin

Violetta
Windisch
Verkaufsinnendienst

Tel. 0 91 91 / 72 32-56
E-Mail v.windisch
 @wittich-forchheim.de

91301 Forchheim · Peter-Henlein-Str. 1 · Tel. 09191/7232-0 · Fax 09191/7232-30

Am Lehmgrubenfeld 6
93128 Regenstauf-Steinsberg

Tel.: 09402-59 26
E-Mail: maler.ziegler@t-online.de

www.malermeister-ziegler.de

3.899,-

Restaurant "Leerer Beutel" in Regensburg
Wechselnder, frisch zubereiteter Mittagstisch, von Dienstag bis Freitag
2-Gang-Menü für 6.50 Euro
Spezielle Sonntagskarte -  "Sonntagsbraten wohlgeraten".
Unsere Öffnungszeiten:
So. 11.00 - 14.00 Uhr | Mo. 18.00 - 01.00 Uhr | Di. - Sa. 11.00 - 01.00 Uhr
Feste feiern, wie sie fallen!
Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläums-, Firmen- und Weihnachtsfeiern... 
Oder einfach einen schönen Abend genießen!

Alles online 
auf www.LW-Flyerdruck.de

EM-PLANERFUSSBALL
mit Ihrem 
Firmenlogo!

* inkl. Versand, zzgl. MwSt.

1000 Stück 
    nur 119.00 €*

Ihr eigener
W

. H
ei

be
r F

ot
os

tu
di

o 
- F

-flyerdruck.de
Der einfache Weg zum Druck

Peter-Henlein-Str. 1   info@LW-Flyerdruck.de
91301 Forchheim   09191 72 32 88
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Endlich dauerhaft abnehmen
(djd-p/rae). Studien belegen, 
dass die meisten Diäten eher 
zu mehr Gewicht führen als zu 
echten und dauerhaften Ab-
nehmerfolgen. Sicherer und 
gesünder ist es, eher kleine Än-
derungen bei Essen und Trin-
ken durchzuführen, diese aber 
an den entscheidenden Stellen. 
Wer abnehmen möchte, der 
muss essen, muss den Magen 
füllen und darf nicht Hunger 
leiden. Nur so vermeidet man 

die Umstellung des Stoffwech-
sels in das Notprogramm. Die 
Methode von „Leichter leben 
in Deutschland“ beispielsweise 
setzt auf diese kleinen Verände-
rungen an den wichtigen Stel-
len. Grundlage des Programms, 
das ausschließlich über ge-
schulte Apotheken angeboten 
wird, ist eine Umkehrung des 
Stoffwechsels. Eine Liste ge-
schulter Apotheken gibt es un-
ter www.llid.de.

Running for Life - Abenteuer Lebens-Lauf
(djdp/su). In ihrem neuen Buch 
„Running for Life“ stellt die Au-
torin Kåri Kloth drei brisante 
und packende Themen in den 
Mittelpunkt: die Essstörung Bu-
limie, das faszinierende Aben-
teuer einer allein reisenden Frau 
in der islamischen Welt und eine 
außergewöhnliche Heilung. Die 
Autorin beschreibt die atemlose, 
fast unglaubliche Odyssee ihrer 

Hauptperson Jill, die ihr Leben 
im westlichen Wohlstand weit 
hinter sich lässt, um in der Fer-
ne Heilung zu finden. Das Buch 
ist online und im stationären 
Buchhandel erhältlich: ISBN 
978-3960140030, 581 Seiten, 88 
Fotos, 24,90 Euro. In Kürze ist es 
auch als E-Book für 12,99 Euro 
zu haben. Weitere Infos gibt es 
unter www.kari-kloth.de
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bundesligabarometer.de
bundesligabarometer.de ist Deutschlands größtes 
repräsentatives Sport-Umfrageportal. Fussball-Fans 
bewerten den aktuellen Spieltag. 
 Machen auch Sie mit!

KW
 1

5/
16 Bundesliga-Fanbox

 wird Ihnen präsentiert von
Das Meinungsbarometer und weitere Ergebnisse 
zu aktuellen Themen rund um Fußball und der Bundesliga.

Diese Seite ist ein Service von LINUS WITTICH     .

Wie es funktioniert:

Diese Seite wird wöchentlich von unse-
rer Redaktion in Zusammenarbeit mit 
der SLC Management GmbH Nürnberg 
und www.bundesligabarometer.de 
mit aktuellen Ergebnissen und Meinun-
gen erstellt. 

Alle machen mit und geben ihre Mei-
nung zur Fußball Bundesliga und zum 
aktuellen Sportgeschehen ab, seien es 
Beamte, Angestellte, Arbeiter, Selbstän-
dige Unternehmer, Rentner, Schüler 
und Studenten, egal ob Mann oder Frau 
und durch alle Altersschichten.

Einfach registrieren, mitmachen, 
dabei sein!

Allgemeine Fragen

Qualifikation europäische 
Wettbewerbe

Bayern München 100,0 %

Borussia Dortmund 98,8 %

Borussia 
Mönchengladbach 91,7 %

Hertha BSC 89,0 %

Bayer 04 Leverkusen 85,8 %

1. FSV Mainz 05 43,2 %

FC Schalke 04 40,1 %

Welche Bundesliga-Clubs 
werden sich deiner Meinung 
nach diese Saison für die 
europäischen Wettbewerbe 
qualifizieren? (Bis zu 6 
Nennungen möglich)

Absteiger 1. in 2. Liga

Hannover 96 98,8 %

Eintracht Frankfurt 58,7 %

SV Darmstadt 98 40,1 %

TSG Hoffenheim 22,2 %

FC Augsburg 17,6 %

Werder Bremen 15,2 %

Welche potentiellen Abstiegs-
kandidaten werden deiner Meinung 
nach in die 2. Bundesliga absteigen? 
(Bis zu 3 Nennungen möglich)

Aufsteiger 2. in 1. Liga

SC Freiburg 99,5 %

RB Leipzig 90,9 %

1. FC Nürnberg 65,6 %

FC St. Pauli 3,2 %

VfL Bochum 0,8 %

Welche potentiellen Aufstiegs-
kandidaten werden deiner Meinung 
nach in die 1. Bundesliga aufsteigen? 
(Bis zu 3 Nennungen möglich)

Absteiger 2. in 3. Liga

MSV Duisburg 96,8 %

SC Paderborn 07 82,7 %

1860 München 37,0 %

Fortuna Düsseldorf 17,5 %

FSV Frankfurt 17,4 %

Welche potentiellen Abstiegs-
kandidaten werden deiner Meinung 
nach in die 3. Bundesliga absteigen? 
(Bis zu 3 Nennungen möglich)

Aufsteiger 3. in 2. Liga

Dynamo Dresden 98,9 %

Erzgebirge Aue 85,2 %

VfL Osnabrück 16,7 %

Würzburger Kickers 5,8 %

SG Sonnenhof Großaspach 2,3 %

Welche potentiellen Aufstiegs-
kandidaten werden deiner Meinung 
nach in die 2. Bundesliga aufsteigen? 
(Bis zu 3 Nennungen möglich)
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Leben auf der Terrasse – Mabo Sonnenschutz

Hartinger Weg 12 · 93083 Obertraubling
Gewerbegebiet Nord 
Mo – Fr  8.00 – 17.00  ·  Sa  10.00 – 13.00 Uhr

Markisen · Jalousien · Wintergarten-Beschattungen · Terrassendächer

Tel. 09401   96020 · Fax 960222 · www.mabo-markisen.de · kontakt@mabo-markisen.de

Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18
72178 Waldachtal-

Lützenhardt
Nördlicher Schwarzwald

Tel. 0 74 43 / 96 62 - 0
Fax 0 74 43 / 96 62 60

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage
www.hotel-breitenbacher-hof.de oder

fordern Sie unseren ausführlichen Hausprospekt an.

Unsere Pluspunkte:
Unser gemütliches, familiengeführtes Hotel in absolut ruhiger 

Lage, zwischen 2 kleinen Seen in Waldnähe gelegen, bietet 

Ihnen täglich neben einem großen kalt-warmen Frühstücks-

büfett abwechslungsreiche Speisen-Menüwahl aus 3 Gerich-

ten sowie ein Salatbüfett mit frischen, knackigen Salaten aus 

der Region.

Wir freuen uns auf Sie!

Zum Frühling in den Schwarzwald …

Romantikwochenende 
Buchbar von Donnerstag oder Freitag bis Sonntag
2 oder 3 Übernachtungen mit Halbpension
1x festliches 6-Gang-Menü
1x Kaffee und Kuchen 
1x kleine Flasche Wein
1x Obstteller
2 Nächte p.P.  ab 159,- 

€

3 Nächte p.P.  ab 199,- 
€

Schwarzwaldversucherle
Buchbar von Sonntag bis Donnerstag oder Freitag
4 oder 5 Übernachtungen mit HP
4 Nächte p.P. ab 219,- 

€

5 Nächte p.P. ab 272,- 
€

Elektro Adlhoch Verkauf von Haushalts-Großgeräten

Neugeräte
z.B. Constructa-Waschmaschine 1400 U/Min. € 399,00
inkl. Lieferung, Anschluss und Altgeräteentsorgung  

 - solange Vorrat reicht

Gebrauchtgeräte mit 6 Monaten Garantie
Reparaturservice und Ersatzteilbeschaffung
für alle gängigen Fabrikate

Adolf-Schmetzer-Str. 20 • 93055 Regensburg
Tel. 09 41/79 30 84

Mo. - Fr. 9.30 - 11.30 Uhr,
Mo., Do., Fr. 14.00 - 18.00 Uhr, Di. 16.00 - 18.00 Uhr

P1


